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Aktenzeichen: 3.1 

Fachbereich: Finanzen 

Sachbearbeitung: Claudia Prieß 
 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Haupt- und Finanzausschuss 30.03.2023 vorberatend 

Stadtverordnetenversammlung der 
Kreisstadt Erbach 06.04.2023 beschließend 

 
 
Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2014 der Kreisstadt Erbach 
 
Begründung: 
Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 20.03.2023 den Bericht über die Prüfung des 
Jahresabschlusses für das Jahr 2014 zur Kenntnis genommen. 
 
Gem. § 113 HGO legt der Gemeindevorstand nach Abschluss der Prüfung durch das 
Rechnungsprüfungsamt den Jahresabschluss mit dem Schlussbericht des 
Rechnungsprüfungsamtes der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vor. 
 
Gleichzeitig entscheidet die Gemeindevertretung gem. § 114 Abs. 1 S. 1 HGO über die Entlastung 
des Gemeindevorstands. 
 
Zum Inhalt des Prüfberichtes ist anzumerken, dass das Revisionsamt für das Jahr 2014 keine 
neuen Unregelmäßigkeiten in der Rechnungslegung festgestellt hat (vgl. 2.2.1, Seite 9 
Prüfbericht). 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Bericht des Revisionsamtes des 
Odenwaldkreises über die Prüfung des Jahresabschlusses für das Jahr 2014 vom 
15.02.2023 zur Kenntnis. Gem. § 114 Abs. 1 HGO wird 
 
 1) der vom Revisionsamt geprüfte Jahresabschluss 2014 beschlossen 
 
 und 
 

2) gleichzeitig dem Magistrat für das Haushaltsjahr 2014 die Entlastung 
     erteilt. 

 
 
 
Dr. Peter Traub 
Bürgermeister 
 
Anlage(n): 

(1) Jahresabschluss 2014 
(2) Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2014 
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Finanzielle Auswirkungen: 
           ja ☐                 nein ☒ 

Pflichtaufgabe: 
         ja ☒       nein ☐ 

Stelle im Stellenplan 
vorhanden: 
     ja ☐     nein ☐ 

  




